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Sächsischer Landtag 
8. Wahlperiode 

 
 zu Drs 8/35 
 
 

Änderungsantrag 
 
 
der AfD-Fraktion 
 
zu Drs 8 / 35 
 
 
Thema: Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 54  

Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen zum Gegenstand: 
 

„Untersuchung der Krisenpolitik der sächsischen Staatsregierung im Zusam-
menhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 und der Erkrankung COVID-19 
für den Zeitraum von 2019 bis zum Tag, an dem der Einsetzungsbeschluss 
gefasst wird“ 

 
 
Der Landtag möge beschließen, den Antrag wie folgt zu ändern:  
 

A. Abschnitt A wird wie folgt geändert: 
 

1. In Ziffer I wird das Wort „inwieweit“ in seinem zweiten und dritten Auftreten jeweils 
durch das Wort „inwiefern“ ersetzt. 

 
2. In Ziffer II werden die Wörter „gezogen wurden und welche Maßnahmen aufgrund 

dessen für das Krisenmanagement im Freistaat Sachsen ergriffen wurden und ob 
bzw. gegebenenfalls wie diese“ durch das Wort „gegebenenfalls“ ersetzt. 

 
3. In Ziffer V werden die Wörter „die negativen Folgewirkungen sämtlicher Maßnahmen“ 

durch die Wörter „negative Folgewirkungen von Corona-Schutzmaßnahmen“ ersetzt. 

4. In Ziffer VII wird Satz 2 wie folgt gefasst: 

„Der Untersuchungsausschuss soll insbesondere klären, aus welchen Gründen die 
Staatsregierung welche Informationen, Erkenntnisse, Hinweise und Daten zur Beur-
teilung der Infektionslage, die der Staatsregierung vorlagen, die für sie zugänglich 
waren oder zugänglich gewesen wären, zu welchem Zeitpunkt nicht bei der Ent-
scheidung über die Anordnung, Umsetzung, Durchführung sowie Kontrolle und 
Evaluation der Maßnahmen berücksichtigt hat.“ 

Dresden, 22.10.2024 
 
 
 
Jörg Urban, MdL und Fraktion 
i.V. Jan-Oliver Zwerg, MdL 
AfD-Fraktion 
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5. Ziffer XI wird wie folgt gefasst: 

„Der Untersuchungsausschuss soll klären, inwiefern die Staatsregierung und ihr un-
terstehende bzw. nachgeordnete Behörden auf interne und externe Berater sowie 
auf Wissenschaftler dahingehend Einfluss genommen haben, dass gegebenenfalls 
eine politisch neutrale und objektive Beurteilung der Wirksamkeit und Auswirkungen 
der Maßnahmen sowie der Wirksamkeit und des Risikos oder Sicherheitsprofils der 
COVID-19-Impfstoffe nicht gegeben war.“ 

6. In Ziffer XIII wird das Wort „inwieweit“ im letzten Halbsatz durch das Wort „inwie-
fern“ ersetzt. 

7. In Ziffer XV wird das Wort „inwieweit“ durch das Wort „inwiefern“ ersetzt. 

 

B. Abschnitt B wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 1 wird im letzten Halbsatz des ersten Satzes nach dem Wort „diese“ das 
Wort „Ziele“ eingefügt. 
 

2. Nummer 3 wird aufgehoben. 

3. In Nummer 5 wird das Wort „inwieweit“ jeweils durch das Wort „inwiefern“ ersetzt. 

4. Nummer 8 wird wie folgt gefasst:  

„Auf welche Daten, Informationen, Hinweise und Erkenntnisse hat die Staatsregie-
rung zugegriffen?“ 

5. Nummer 11 wird wie folgt gefasst: 

„Aus welchen Gründen hat die Staatsregierung welche Daten, Informationen, Hin-
weise und Erkenntnisse, die ihr vorlagen, die für sie zugänglich waren oder zugäng-
lich gewesen wären, nicht berücksichtigt?“ 

6. Nummer 12 wird wie folgt gefasst: 

„Welche Prognosen, Modelle und Szenarien aufgrund welcher Quellen wurden zur 
Beurteilung der Lage und zur Abwägung der zu beschließenden bzw. beschlosse-
nen Maßnahmen zugrunde gelegt? Aus welchen Gründen hat die Staatsregierung 
welche Prognosen, Modelle und Szenarien, die ihr vorlagen, die für sie zugänglich 
waren oder zugänglich gewesen wären, nicht berücksichtigt?“ 

7. In Nummer 13 werden die Wörter „die bestehende Erkenntnislage“ durch die Wörter 
„ihr Lagebild“ ersetzt. 

8. Nummer 22 wird wie folgt gefasst:  
„Welche Kriterien galten und wurden durch wen angewandt, um den Status einer 
„Pandemie“ zu überprüfen und letztlich aufrechtzuerhalten? Wer war gegebenen-
falls insoweit bevollmächtigt, die Beendigung der „Pandemie“ und der damit verbun-
denen Maßnahmen in Sachsen festzustellen?“ 
 

9.   Nummer 23 wird wie folgt gefasst:  
„Wie wirkten sich die umgesetzten Maßnahmen auf die Gesundheitserwartung, die 
Sterblichkeit und die Übersterblichkeit der sächsischen Bevölkerung aus? Hierbei 
sind u.a. psychosoziale Aspekte, eine Unter- und Fehlversorgung von nicht an CO-
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VID-19-Erkrankten sowie Einschränkungen in der Prävention und in der Gesund-
heitsförderung (insbesondere Früherkennung und Rehabilitation) zu berücksichti-
gen.“ 

 
10. Nummer 27 wird wie folgt gefasst: 

„Was hat die Staatsregierung getan, um die mit den Maßnahmen verbundenen nega-
tiven Folgen und Auswirkungen zu verringern bzw. zu kompensieren und inwieweit 
war dies angemessen und erfolgreich? Welche Auswirkungen hatten die umgesetz-
ten Maßnahmen auf die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft von Eltern, Pädago-
gen und Schülern?“ 

11. Nummer 28 und Nummer 29 werden aufgehoben. 

12. In Nummer 34 werden die Wörter „in Sachsen“ durch die Wörter „durch öffentliche 
Stellen des Landes“ ersetzt. 

13. Nummer 45 wird aufgehoben. 

14. In Nummer 49 wird jeweils das Wort „inwieweit“ durch das Wort „inwiefern“ ersetzt. 

15. In Nummer 51 wird das Wort „inwieweit“ durch das Wort „inwiefern“ ersetzt.  

16. In Nummer 57 wird das Wort „inwieweit“ durch das Wort „inwiefern“ ersetzt. 

17. In Nummer 59 werden die Wörter „in welchem Umfang“ jeweils durch das Wort 
„inwiefern“ ersetzt. 

18. In Nummer 61 wird das Wort „inwieweit“ durch das Wort „inwiefern“ ersetzt. 

19. In Nummer 62 werden die Wörter „inwieweit“ jeweils durch das Wort „inwiefern“ 
ersetzt. 

20. In Nummer 63 wird das Wort „inwieweit“ durch das Wort „inwiefern“ ersetzt.  

21. Nummer 66 wird wie folgt gefasst: 

„Welche Erkenntnisse lagen der Staatsregierung vor, ob und inwieweit Behand-
lungskonzepte für COVID-19-Erkankungen in Krankenhäusern jeweils Einfluss 
auf die Prognose der Behandlung sowie auf die Liegedauer und damit letztend-
lich auch auf die Bewertung der Gefährlichkeit von COVID-19 hatten?“ 

22. Nummer 67 wird wie folgt gefasst: 

„Welche Erkenntnisse lagen der Staatsregierung dahingehend vor, welche Ab-
sprachen, Anweisungen, Verfahrensweisen und Vorgaben bezüglich der Be-
handlung von COVID-19-Erkrankungen in Krankenhäusern existierten, wie 
diese etabliert wurden und inwiefern abweichende Behandlungskonzepte be-
standen, die eine gute Prognose sichern konnten?“ 

23. Nummer 68 wird wie folgt gefasst: 

„Welche Erkenntnisse lagen der Staatsregierung dahingehend vor, ob und ggf. 
inwieweit verschiedene Behandlungskonzepte in Krankenhäusern nicht etabliert 
bzw. umgesetzt wurden?“ 

24. Nummer 69 wird wie folgt gefasst: 

„Welche Erkenntnisse lagen der Staatsregierung dahingehend vor, inwiefern der 
Impfstatus von COVID-19-Patienten in Krankenhäusern jeweils welchen Einfluss 
auf die Behandlung hatte und welche Anweisungen, Hinweise und Absprachen 
hierzu existierten?“ 
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25. Nummer 70 wird wie folgt gefasst:  

„Welche Erkenntnisse lagen der Staatsregierung dahingehend vor, inwiefern fi-
nanzielle oder abrechnungstechnische Aspekte jeweils welchen Einfluss auf die 
Behandlung von COVID-19-Patienten und die COVID-19-bedingte Bettenbele-
gung hatte?“ 
 
 

26. Nummer 71 wird wie folgt gefasst:  

„Wie sind die öffentlichen Krankenhäuser bzw. Krankenhausärzte mit den CO-
VID-19-bezogenen Meldepflichten verfahren und welche Absprachen, Anwei-
sungen, Verfahrensweisen und Vorgaben zur Meldung und Datenerhebung gab 
es? In welchem Umfang lagen Meldeverstöße von Krankenhäusern bzw. Kran-
kenhausärzten vor und wie wurde hiermit verfahren bzw. welche Absprachen, 
Anweisungen, Verfahrensweisen und Vorgaben gab es hierzu?“ 
 

27. In Nummer 73 wird das Wort „Inwieweit“ durch das Wort „Inwiefern“ ersetzt. 

28. In Nummer 74 wird das Wort „Inwieweit“ durch das Wort „Inwiefern“ ersetzt. 

29. In Nummer 78 wird das Wort „inwieweit“ durch das Wort „inwiefern“ ersetzt. 

30. Nummer 79 wird wie folgt gefasst: 

„Welche konkreten Schritte hat die Staatsregierung zur Abwägung der für statio-
näre Wohneinrichtungen angeordneten Maßnahmen wie Testungen, Impfungen 
und Kontaktreduzierungen unternommen? Führte die Staatsregierung eine Wirk-
samkeitsanalyse und eine Verhältnismäßigkeitsbewertung durch? Ggf. wann 
und auf welche Art und Weise erfolgte eine derartige Auswertung?“ 
 

31. In Nummer 80 werden die Wörter „wurden ggf. durch andere Stellen gewonnen“ 
durch die Wörter „anderer Stellen wurden dabei gegebenenfalls herangezogen“ 
ersetzt. 
 

32. In Nummer 81 werden nach dem Wort „sich“ die Wörter „die auf die Corona-
Schutz-Verordnungen gestützten“ eingefügt. 

 
33. In Nummer 82 wird nach den Wörtern „haben die“ das Wort „behördlich“ einge-

fügt. 
 

34. In Nummer 86 wird das Wort „inwieweit“ durch das Wort „inwiefern“ ersetzt und 
nach dem Wort „hiermit“ wird das Wort „gegebenenfalls“ eingefügt 
 

35. In Nummer 96 wird das Wort „inwieweit“ durch das Wort „inwiefern“ ersetzt. 
 

36. Abschnitt B wird wie folgt geändert: 
a) Die Nummern 4 bis 27 werden die Nummern 3 bis 26. 
b) Die Nummern 30 bis 44 werden die Nummern 27 bis 41. 
c) Die Nummern 46 bis 96 werden die Nummern 42 bis 92.“ 

 

C. Abschnitt D wird wie folgt geändert: 

Die Wörter „neben den zwingend einzubeziehenden Beweismitteln u. a.“ werden gestri-
chen. 
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Begründung:  
 
Der Änderungsantrag setzt Ergebnisse aus der Kurzbewertung des Juristischen Diens- 
tes des Sächsischen Landtages zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit des Antrags auf 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses des 8. Sächsischen Landtags (Drs. 
8/35) um. 
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